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  1. Anlass 
Antrag um Neubeurteilung 
resp. Aufhebung  Im Rahmen von Überlegungen zur Überbauung von Grundstück 

Kat. Nr. IE5215 hat sich gezeigt, dass eine Bebauung sehr 
schwierig ist. Aufgrund der Form des Grundstücks, der beste-
henden Baulinie und der ebenfalls bestehenden Nutzungsüber-
tragung zugunsten Kat. Nr. IE7202 erweist sich die bebaubare 
Fläche als sehr klein: 

Betroffene Parzelle in der 
Wohnzone W1.7 

 

 
   

  Es wurde daher der Antrag gestellt, die Baulinie RRB 
3730/1961 neu zu beurteilen und nach Möglichkeit aufzuheben. 

   
Betroffene Bereiche 
Baulinie 3730/1961 

 Die Situation kann nicht für die betroffene Parzelle einzeln beur-
teilt werden. Es wurde daher der gesamte Bereich der Baulinie 
gemäss RRB 3730/1961 im Gebiet betrachtet. Aufgrund des 
funktionellen Zusammenhangs wurden zudem auch die Bauli-
nien 416/1967 und 169/1974 beurteilt. 
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  2. Ausgangslage 
Zweck Verkehrsbaulinien  Verkehrsbaulinien dienen der Sicherung des Raumes für be-

stehende und geplante Strassen. Sie umfassen die Fahrbahn, 
Rad- und Gehwege sowie den erforderlichen Abstand von Ge-
bäuden und Anlagen an der Strasse. Zudem geben sie das 
Recht, im Baulinienbereich Werkleitungen zu führen. 

   
Situation   Die Strassen im Gebiet sind bestehend. Sie liegen alle in einer 

Tempo-30-Zone. Die Erschliessung mit dem öffentlichen Ver-
kehr weist die Güteklasse D auf und gilt damit im Sinne der Zu-
gangsnormalien nicht als "gut". 

    

 
  

 

 

 
   
Verkehrsplan  
 

 Alle Strassen im Gebiet sind als normale Quartierstrasse klas-
siert. Über die Rütlistrasse verläuft ein regionaler Fussweg. An 
der Bachtelstrasse ist ein kommunaler Fussweg als bestehend 
festgelegt.  

Der kommunale Verkehrsplan befindet sich derzeit in Revision. 
Die Revisionsvorlage enthält jedoch keine neuen Festlegungen 
für die Strassen im Gebiet. Weil der Grosse Gemeinderat ver-
schiedene Anpassungen an der Vorlage vorgenommen hat, 
kommt es am 25.11.2018 zur Abstimmung über die beiden Vor-
lagen. 

Verkehrsplan 1997  Verkehrsplan Beschluss GGR  Verkehrsplan Stadtrat 
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Zonenplan  Das Gebiet befindet sich hauptsächlich in der Wohnzone W 1.7. 
Das Grundstück der Antragsteller liegt unmittelbar angrenzend 
an die Kernzone.  

 

 
 

 

 
   
Antrag Umzonung  Neben dem Antrag um Aufhebung der Baulinie wurde auch der 

Antrag gestellt, das Grundstück in die Kernzone II umzuzonen. 
Die Umzonungsfrage kann nicht im Rahmen der Baulinienrevi-
sion behandelt werden. Sie kann in der Stadtentwicklungskom-
mission diskutiert und im Rahmen der anstehenden Gesamtre-
vision der Nutzungsplanung behandelt werden. 

   
Baulinienaufhebungen 2013 
Verfügung der Volkswirtschaftsdirektion 
vom 20.6.2013 

 An diversen Stellen in Illnau-Effretikon wurden im Rahmen der 
Baulinienrevision 2013 Baulinien aufgehoben. Im Bereich der 
Kernzonen wurden die Baulinien vielerorts aufgehoben, da an-
dernfalls Widersprüche bestanden. 

   
  3. Baulinienüberprüfung 
Baulinie RRB Nr. 3730/1961, 
416/1967 und 169/1974 

 Aufgrund des Antrags wurden die bestehenden Baulinien RRB 
Nr. 3730/1961, 416/1967 und 169/1974 überprüft.  

   
Werkleitungen  Eine Baulinie gibt der Öffentlichkeit das Recht, im Baulinienab-

stand Werkleitungen zu führen. Es besteht jedoch kein Bedarf, 
entlang der Strassen im Gebiet Chelleracher im Baulinienbe-
reich Werkleitungen zu führen. Sämtliche erforderlichen Werk-
leitungen sind bestehend und verlaufen im Strassenbereich. 
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Abstand  Eine Aufhebung der Strassenbaulinien hat zur Folge, dass für 
oberirdische Bauten neu anstelle des Baulinienabstandes in der 
Wohnzone der übliche Strassenabstand von 6 m gilt. Bei Kern-
zonen gilt nach Aufhebung der Baulinien ein Strassenabstand 
von 3.5 m. 

Für unterirdische Gebäude (abstandsfreie Gebäude) hat eine 
Aufhebung zur Folge, dass sie zur Strassenparzellengrenze nur 
noch einen Abstand von 3.5 m einhalten müssen. 

   
Bachtelstrasse 
Abstand 

 An der Bachtelstrasse liegt die Baulinie in einem Abstand von 
ca. 5.2 bis 6.6 m zur Strassenparzellengrenze. Bei einem 
Grossteil der Grundstücke vergrössert sich durch die Auf-
hebung der erforderliche Abstand zur Strasse um ca. 50 cm. 
Bei einzelnen Grundstücken und vor allem im Bereich der 
Einlenker würde eine Aufhebung Erleichterungen bringen. 

 
   
Ausbaubedarf  Entlang der Bachtelstrasse verläuft eine kommunale Fussweg-

verbindung. Der Fussweg ist heute als Längsgehweg markiert. 
Da es sich im Abschnitt des Längsgehweges um eine Einbahn 
handelt, wird der bestehende Strassenraum jedoch als ge-
nügend beurteilt. Ein Ausbaubedarf besteht gemäss dem Stadt-
rat Illnau- Effretikon nicht.  

Fazit  Die Baulinien RRB 3730/1961 und 416/1967 werden an der 
Bachtelstrasse aufgehoben. 

   
Ebnet- und Chelleracher-
strasse 
Abstand 

 Auf der Nordseite der Ebnet- und Chelleracherstrasse liegt die 
Baulinie mehrheitlich im Abstand von ca. 6.5 m. Eine Auf-
hebung hätte eine geringfügige Erleichterung zur Folge. 

Auf der Südseite der Ebnet- und Chelleracherstrasse liegt die 
Baulinie im Abstand von ca. 5.5 m. Diverse Bauten stehen 
direkt auf der Baulinie. Bei Aufhebung würden diverse bau-
rechtswidrige Bauten entstehen. 

Fazit  Die Baulinien RRB 3730/1961 und 416/1967 werden an der 
Ebnet- und Chelleracherstrasse beibehalten. 
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Rütlistrasse 
Abstand 

 Auch an der Rütlistrasse würde eine Aufhebung nordseitig eine 
geringfügige Erleichterung um rund 0.5 m erwirken, südseitig 
hingegen würde der Abstand um rund 0.5 m vergrössert.  

Verschiedene nordseitige Bauten ragen in den Baulinienbereich 
hinein. 

Im Bereich der Baulinie RRB 169/1976 würde durch Aufhebung 
beidseitig eine Vergrösserung des erforderlichen Abstandes um 
rund 0.5 m entstehen. 

Fazit  Die Baulinien RRB 3730/1961, 416/1967 und 169/1974 werden 
an der Rütlistrasse beibehalten. 

   
Brandstrasse 
Abstand 

 Im Bereich der Brandstrasse würde durch Aufhebung der Bau-
linien beidseitig eine Vergrösserung des erforderlichen Abstan-
des um rund 0.5 m bis 1.5 m entstehen. Diverse Bauten stehen 
bereits auf der Baulinie, sodass bei Aufhebung baurechtswidri-
ge Situationen entstehen würden. 

Fazit 
 Die Baulinie RRB 3730/1961 wird an der Brandstrasse beibe-

halten. 
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Geenstrasse  Die Geenstrasse erschliesst rund 15 - 20 Wohneinheiten. Es 
handelt sich folglich um eine Zufahrtsstrasse bis 30 Wohn-
einheiten. 

Erschliessungseinheit  

 

 
   

Ausbaubedarf  Mit einer bestehenden Breite von rund 5 m ist die Geenstrasse 
für die Erschliessung ausserhalb des Kernzonenbereichs genü-
gend. Ausbaubedarf besteht nicht, zumal die Strasse in einer 
Tempo-30-Zone liegt. 
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Abstand  Da im vorliegenden Fall keine „gute“ Erschliessung mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln im Sinne der Zugangsnormalien besteht, 
kann die Geenstrasse nicht als Zufahrtsweg bis 10 (30*) WE 
gewertet werden. Bei Aufhebung der Baulinien RRB 3730/1961 
an der Geenstrasse muss daher bei Grundstücken in der 
Wohnzone der Strassenabstand von 6 m eingehalten werden.  

  

 
   
  Für die Bauten auf der Nordseite der Geenstrasse entsteht bei 

Aufhebung der Baulinie eine Erleichterung. Bei den Bauten auf 
der Südseite bleibt der Abstand weitgehend gleich, da die Bau-
linie im Abstand von rund 6 m ab Strassenparzellengrenze fest-
gelegt ist. Drei von vier Bauten überschreiten die bestehende 
Baulinie.  

Die Baulinie kann daher aufgehoben werden. Im Einlenkerbe-
reich wird sie beibehalten, da die Einlenkerradien ungenügend 
sind. 

  



  Teilweise Aufhebung Verkehrsbaulinie RRB 3730/1961 und 416/1967 und vollständi-
ge ersatzlose Aufhebung Niveaulinien RRB 416/1967 und RRB 169/1974 
Erläuternder Bericht 

    

   
 10 Suter • von Känel • Wild • AG 

Bebaubarkeit Grundstück 
IE 5215 

 Durch die Aufhebung der Baulinien an der Geenstrasse alleine 
entsteht keine Verbesserung der Bebaubarkeit des Grund-
stücks Kat. Nr. IE 5215. 

  Sofern das Grundstück jedoch in die Kernzone umgezont we-
den könnte, entstünde hier eine Erleichterung, da in diesem Fall 
ohne Baulinie der Strassenabstand von 3.5 m für Kernzonen gilt 
und darüber hinaus der kleine Grundabstand bei Kernzonen 
lediglich 3.5 m statt der 5 m der Wohnzonen beträgt. 

  

 
   

  Ob eine Umzonung des Grundstücks allerdings zweckmässig 
ist, muss abschliessend im Rahmen der anstehenden Revision 
der Nutzungsplanung beurteilt werden.  

Erste Beurteilung der Umzonung durch 
die Stadtentwicklungskommission 

 In einer ersten Beurteilung der Baubehörde und der Stadtent-
wicklungskommission wird eine Umzonung eher nicht begrüsst. 
Die Kernzone hat den Zweck den Ortskern zu erhalten und zu 
ergänzen. Sie soll jedoch nicht lediglich dazu dienen mehr Nut-
zung zu ermöglichen. Obschon das Grundstück an die Kernzo-
ne grenzt, gehört die Parzelle nicht mehr zum Ortskern. 

Es wurden daher weitere Möglichkeiten geprüft, um die Bebau-
barkeit der Parzelle zu ermöglichen. 

Unterbrechung Geenstrasse  Als beste Möglichkeit hat sich dabei die Unterbrechung der Ge-
enstrasse herausgestellt. Eine Verbindung in die Bachtelstrasse 
für die Erschliessung ist nicht erforderlich. Darüber hinaus ist 
die Ausfahrt in die Weisslingerstrasse nicht besonders gut. Die 
Ausfahrt in die Kempttalstrasse hingegen weist genügende 
Sichtdistanzen auf, so dass auch bezüglich der Verkehrssicher-
heit der Erschliessung durch die Unterbrechung der Geenstras-
se eine Verbesserung geschaffen wird. 

Da die Geenstrasse durch die Unterbrechung darüber hinaus in 
den Bereich eines Zufahrtsweges bis 10 WE fällt, reduziert sich 
für alle Eigentümer der erforderliche Abstand auf 3.5m, so dass 
für alle eine Erleichterung entsteht. 

Die Stadtentwicklungskommission und der Stadtrat unterstützen 
diesen Vorschlag. Voraussetzung für die Unterbrechung ist je-
doch die Sicherung einer Wendefläche für die Geenstrasse. 
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Wendenische Normen Stadt Winterthur  

 
   

Mögliche bebaubare Fläche mit Zonie-
rung W1.7 und Wegparzelle 
Im Bereich der Geenstrasse muss auch 
die Veloverbindung möglich sein, der 
Weg muss daher eine genügende Breite 
aufweisen. 
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  4. Niveaulinien 
Bestehende Strassen  Sämtliche Strassen im Gebiet sind bereits seit längerem erstellt. 

Es besteht daher kein Bedarf nach Niveaulinien mehr. 

   
Niveaulinien RRB 416/1967 
und RRB 169/1974 

 Im Bereich RRB 416/1967 sind an der Ebnetstrasse und der 
Chellerstrasse Niveaulinien vorhanden. Die Niveaulinien kön-
nen aufgehoben werden. Die Strassen bestehen. 

Die Situation der Niveaulinien RRB 169/1974 an der Brand-
strasse und der Rütlistrasse ist nicht vollständig klar. Diese 
müssen vollständig ersatzlos aufgehoben werden.  

   
RRB 3730/1961  Das Dossier des RRB 3730/1961 umfasst bereits heute keine 

Niveaulinien mehr.  

   
  5. Fazit 
Baulinie RRB 3730/1961 
kann an der Geenstrasse 
aufgehoben werden 
 

 Wie in Kapitel 3 erläutert, kann die Baulinie RRB 3730/1961 an 
der Geenstrasse aufgehoben werden, wenn die erforderliche 
Wendefläche gesichert und die Strasse unterbrochen werden 
kann. 

 Es bestehen darüber hinaus keine Gründe, aus welchen an der 
Baulinie RRB 3730/1961 entlang der Geenstrasse festgehalten 
werden müsste. 

   
Baulinien RRB 3730/1961 
und 416/1967 können an der 
Bachtelstrasse aufgehoben 
werden 
 

 Wie in Kapitel 3 erläutert, kann die Baulinie RRB 3730/1961 
und die Baulinie 416/1967 an der Bachtelstrasse aufgehoben 
werden. 

Es bestehen keine Gründe, aus welchen an den Baulinien ent-
lang der Bachtelstrasse festgehalten werden müsste. 

   
Niveaulinien RRB 416/1967 
und RRB 169/1974 aufheben 

 Die Niveaulinien RRB 416/1967 an der Ebnetstrasse und der 
Chellerstrasse können vollständig ersatzlos aufgehoben wer-
den. 

Die Niveaulinien RRB 169/1974 an der Brandstrasse und der 
Rütlistrasse müssen vollständig ersatzlos aufgehoben werden.  

   
Keine negativen Auswirkun-
gen 

 Durch die Aufhebung entstehen keine negativen Auswirkungen 
auf die Bebaubarkeit der Grundstücke, die Verkehrssicherheit 
(Trottoirs) oder die Versorgung (Werkleitungen). 
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  6. Verfahrensablauf 
Schritte  • Beschluss des Stadtrates; Freigabe für Gespräche mit den 

Grundeigentümerschaften und zur Überprüfung durch das 
Amt für Verkehr 

• Die Anstösser der Geenstrasse wurden mit dem vorliegen-
den Bericht informiert und um Stellungnahme gebeten, falls 
gegen die Unterbrechung der Strasse Vorbehalte bestehen 
würden. Es sind keine Rückmeldungen eingegangen. 

• Die ausgearbeitete Vorlage wurde dem Amt für Verkehr 
(AFV) zur Überprüfung sowie zur Stellungnahme zugestellt. 

• Die Gemeinde erstellte die erforderlichen Pläne und den 
erläuternden Bericht. 

• Festsetzung durch die zuständige kommunale Behörde. 
• Anschliessend Publikation mit Eröffnung der Fristen für 

Rechtsmittel vor dem Bezirksrat. 
• Die Vorlage wird mindestens 2-fach inklusive Beschluss 

der zuständigen kommunalen Behörde dem Amt für Ver-
kehr zur Genehmigung zugestellt. Der Publikationstext inkl. 
Rechtskraftbescheinigung des Bezirksrats sowie ein Nach-
weis über die Zuständigkeit betreffend Beschlussfassung 
von Baulinienvorlagen gemäss Gemeindeordnung sind 
zwingend beizulegen. 

• Die Volkswirtschaftsdirektion erstellt die Genehmigung. 
• Die vollständigen Unterlagen (Pläne, Bericht und der ent-

sprechende Beschluss) werden mit der Original-
Genehmigung der Volkswirtschaftsdirektion dem Stadtrat 
zur offiziellen Auflage überwiesen. 

• Gemäss § 5 Abs. 3 PBG in Verbindung mit § 108 Abs. 3 
PBG ist der Genehmigungsentscheid von der zuständigen 
kommunalen Behörde zusammen mit dem geprüften Akt zu 
veröffentlichen sowie während 30 Tagen aufzulegen und 
den betroffenen Grundeigentümern schriftlich (eingeschrie-
ben) mitzuteilen. 

• Nach Ablauf der Rekursfrist fordert die Stadt die Rechts-
kraftbescheinigung beim Baurekursgericht (BRG) an. 

• Die Stadt stellt dem Amt für Verkehr ein vollständiges Bau-
liniendossier inkl. Beschluss, Beleg der Publikation sowie 
der Genehmigung inkl. Rechtskraftbescheinigung) zu. 

• Die Stadt veranlasst nach der Rechtskraft die Nachführung 
der Baulinien in der amtlichen Vermessung. 

   
Separates kommunales Ver-
fahren zur Wendeplatzsiche-
rung 

 • Vorbesprechung Sicherung der Dienstbarkeit für den Wen-
deplatz und Verhandlungen mit der betroffenen Grundei-
gentümerschaft Kat. Nr. IE 5215 (Entwurf Dienstbarkeits-
vertrag oder Landabtausch). 

• Bei Einigung: Sicherung der Wendefläche und Unterbre-
chung der Geenstrasse 
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  7. Auswirkungen 
Erschliessung  Die vorgesehene Aufhebung der Strassenbaulinien und der 

Niveaulinien bewirkt keinen Verlust von Erschliessungsmöglich-
keiten. 

   
Keine negativen Folgen  Die vorgesehene Aufhebung der Strassenbaulinien und der 

Niveaulinien ist aus raumplanerischer Sicht von untergeordne-
ter Bedeutung.  

Die beantragte Aufhebung hat für die Umwelt, die Nachbarge-
meinden, die Werke oder den Verkehr keine negativen Folgen. 

   

  8. Schlussbemerkung 
Aufhebung recht- und 
zweckmässig 

 Der Stadtrat Illnau-Effretikon ist überzeugt, dass die teilweise 
Aufhebung der kommunalen Verkehrsbaulinie RRB Nr. 
3730/1961 entlang der Geenstrasse und der Bachtelstrasse 
sowie der Verkehrsbaulinie RRB Nr. 416/1967 entlang der 
Bachtelstrasse sowie die vollständige ersatzlose Aufhebung der 
Niveaulinien RRB 416/1967 an der Ebnetstrasse und der Chel-
lerstrasse sowie der Niveaulinien RRB 169/1974 an der Brand-
strasse und der Rütlistrasse zweckmässig und rechtmässig ist. 

 



 

1 

 

 

TEILWEISE AUFHEBUNG VON VERKEHRSBAULINIEN 
UND VOLLSTÄNDIGE ERSATZLOSE AUFHEBUNG 
VON NIVEAULINIEN, AN DER BACHTEL- UND GEEN-
STRASSE, ILLNAU 
BEKANNTMACHUNG DER INKRAFTSETZUNG 
 
Während der Rekursfrist vom 14. November 2019 bis 
14. Dezember 2019 sind gegen die kantonale Verfügung 
Nr. 6016 vom 26. September 2019 des Amtes für Verkehr 
zur teilweisen Aufhebung der Verkehrsbaulinien RRB 
3730/1961 und 416/1967 und der vollständigen ersatzlo-
sen Aufhebung der Niveaulinien RRB 416/1967 und 
169/1974, an der Bachtel- und Geenstrasse, Illnau, keine 
Rechtsmittel eingelegt worden.  
 
Somit ist die Aufhebung der genannten Verkehrsbau- und 
Niveaulinien rechtskräftig in Kraft gesetzt. Gegen diese 
Bekanntmachung der Inkraftsetzung ist das Rechtsmittel 
ausgeschlossen. 
 
22. Dezember 2020 
Abteilung Hochbau  
 

 

Inserat 3-spaltig (86 mm) 
 
Erscheint am: 22. Dezember 2020 
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